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Kontaktdaten und Informationen  
zum lokalen Aktions- und Initiativfonds innerhalb der Programmsäule 

„Partnerschaft für Demokratie“ des Bundesprogramms „Demokratie leben! 

Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“  

Externen Fach- und Koordinierungsstelle der Partnerschaft für Demokratie  

Rückenwind e.V. Schönebeck 

Bahnhofsstraße 11-12 

39218 Schönebeck 

Ansprechpartner: Linda Dutschko 

E-Mail: linda.dutschko@rueckenwind-schoenebeck.de 

Telefon:  (03928) 7687745 

Fax: (03928) 7687729 

Stadt Calbe 

www.calbe.de  

Bürgermeister Sven Hause 

Telefon: (039291) 56 416 

Stadt Barby  

www.stadt-barby.de  

Bürgermeister Jens Strube 

Telefon: (039298) 6720 

Gemeinde Bördeland 

www.gem-boerdeland.de  

Bürgermeister Bernd Nimmich 

Telefon: (039297) 260 

Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren und Jugend 

www.demokratie-leben.de  
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Checkliste zur Abrechnung des Bundesprogramms „Demokratie leben“ 

Die Abrechnung im Rahmen des Bundesprogramms der Partnerschaft für Demokratie ist mit 

intensiver Arbeit verbunden. Hier aber ein kleiner Leitfaden, was unbedingt beachtet werden 

sollte.  

Zuwendungsfähig sind Projekte: 

- Welche die Ziele der Förderung von Toleranz, Vielfalt und Weltoffenheit haben 

- Wichtig ist das Zusammenwirken von Akteuren, die aus mindestens zwei 

voneinander zu unterschiedlichen Zielgruppen kommen 

- Es sollte ein regionaler Bezug zu den Städten Calbe, Barby und Bördeland bestehen 

Verwendung der Mittel 

- Der Begleitausschuss befindet in der Regel quartalsweise über die eingehenden 

Projekte 

- Nach Bewilligung durch den Begleitausschuss, werden die Mittel durch den die 

externe Fach- und Koordinierungsstelle des Rückenwind e.V. Schönebeck 

ausgezahlt 

- Mit der Auszahlung haben die Träger der Projekte maximal 6 Wochen Zeit, um die 

Mittel zu verausgaben. (Unbedingt bei Rechnungen und Honoraren beachten, 

Zahlungsdatum ist Datum der Ausgabe, nicht Rechnungsdatum) 

- Der Verwendungsnachweis inklusive Abrechnung der Originalbelege, 

Zahlungsnachweise, Teilnehmer/innen - Listen und eines kleinen formlosen 

Sachberichtes (ein Exemplar bitte in digitaler Form an linda.dutschko@rueckenwind-

schoenebeck.de ) ist spätestens 2 Wochen nach Projektende bei der externe 

Fach- und Koordinierungsstelle des Rückenwind e.V. Schönebeck einzureichen 

Allgemein – Welche Kosten sind förderfähig? 
- Projektbezogene und im Förderzeitraum ausgegebene Mittel, welche den 

Förderrichtlinien des Bundesprogramms „Demokratie leben“ entsprechen  

- siehe Bewilligungsbescheid  

- Nur Originalbelege werden anerkannt  

- 3 Angebote, ansonsten eine wirtschaftliche Begründung für die Wahl des 

Objektes/Referenten etc.  

Kassenbon 
- Genaue Aufgliederung/Auflistung der gekauften Ware,  d.h. Firmen, wie Tedi oder Kik 

schreiben auf ihrer Bons nur die Warenklasse, wie Haushaltswaren, es müssen also im nach 

hinein die Einzelposten benannt werden, wie Mülltüte. 

- Kontoauszug bei der Zahlung mit EC oder einer andern Karte 

- Abzug des Getränkepfands 

Zahlung per Rechnung 
- Beleg über die geleistete Zahlung (Kontoauszug) 

- Beachtung von Skonto, Bonus und Rabatt 

mailto:linda.dutschko@rueckenwind-schoenebeck.de
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Honorarkräfte/Miete 
- Kooperationsvertrag/ Mietvertrag 

- Honorarvertrag/ Honorarprofil/ Abtretung des Einfachen Nutzungsrechtes von 

entstehenden Produkten 

- Rechnung  

- Stundennachweis, Nachweis „Begründung der Nutzung des PKW“ und 

- Teilnehmer/innen - Listen für jede Einzelmaßnahme innerhalb Projektes 

Fahrtkosten 
- Nach Bundeshaushaltsordnung werden pro km 0,20 €  anerkannt.  

- Nachweis per Routenplan (www.googlemaps.de ) 

- Bei Bahnfahrten – Originale, abgestempelten Fahrkarten (Fahrt 2. Klasse) 

Was wird nicht anerkannt? 
- keine Alkohol- und keine Tabakwaren  

- Waren und Leistungen über im Wert von über 410,00 €, bei gewollter Inanspruchnahme 

bitte gesondert bei der externen Fach- und Koordinierungsstelle ansprechen   

- Getränkepfand 

Bei weiteren Fragen, bitte Kontakt mit der externen Fach- und Koordinierungsstelle 

aufnehmen.  

http://www.googlemaps.de/

